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(AllMBl. 2005 S. 6)

Zitiervorschlag: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern über die Vergütungen für 
Blutentnahmen zur Feststellung von Alkohol-, Medikamenten- und Drogeneinfluss bei Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten vom 13. Dezember 2004 (AllMBl.2005 S. 6) 

An die Präsidien der Bayerischen Polizei

  das Bayerische Landeskriminalamt

  das Bayerische Polizeiverwaltungsamt

nachrichtlich an

  das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

  die Regierungen

  die Landratsämter als staatliche Gesundheitsämter

  die Landgerichtsärzte

  die Kreisverwaltungsbehörden


